
 

 

Verhandlungsschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gremiums Gemeinderat  am Dienstag, 24.05.2011 im 
Seniorentreff,Wilheringerstr.2 
 
Beginn: 20:04 Uhr 
 
 

A n w e s e n d e 
 

BGM,GV,GR Wolfgang Haderer (ÖVP) 
GR,GV,1-V Bakk. phil. Günther Stefan Achleitner (ÖVP) 
GV,GR,FO Dipl.Ing. Dr. nat. techn. Martin Kastner (ÖVP) 
GR Franz Schierz (ÖVP) 
GV,GR Andreas Falkner (ÖVP) 
GR Alois Ganser (ÖVP) 
GR Mario Gerhard Kishalmi (ÖVP) 
GR Gerlinde Fritz (ÖVP) 
GR Mag. Hermann Pühringer (ÖVP) 
GR Dipl.Ing. Johann Felber (ÖVP) 
GR Josef Peter Hammer (ÖVP) 
GR Friedrich Buchgeher (ÖVP) 
GR Mag. phil. Elisabeth Eva Maria Hemelmayr (ÖVP) 
GR Gerald Schimböck (ÖVP) 
GR Manfred Seidl (SPÖ) 
GR Andrea Mahringer (SPÖ) 
2-V,GV,GR Ursula Klemmer (SPÖ) 
GV,GR,FO Dipl.-Ing. Florian Zwettler (SPÖ) 
GR Walter Kumpfmiller (SPÖ) 
GR Gerald Fellner (SPÖ) 
GV,GR,FO Mag. arch. Helmut Tischler (GRÜNE) 
GR Dipl.-Ing. Wolfram Bertwin Lindl (GRÜNE) 
GR Mag.phil. Günter Gaisbauer (GRÜNE) 
GR Dr.med. Clemens Sigart (GRÜNE) 
GR,FO Johann Zwittlinger (FPÖ) 
GR Mag. iur. Stefan Lang (FPÖ) 
GR Mag. Helmuth Schroeder (FPÖ) 
 

Anwesende Ersatzmitglieder: 
 

 ER  Gruber Friedrich (ÖVP) für Mag. Dr.Gugerbauer Helmut 
 ER Dipl.Ing. Mostler Hubert (ÖVP) für Berger Petra 
 ER  Hirnschall Horst (SPÖ) für Schürz Karin 
 ER  Plank Ulrike (GRÜNE) für Tischler Renate 
 
 

Weitere Anwesende: 
 

AL Manfred Arnezeder 
Zuhörer 
 
 



Sitzungsprotokoll für die Sitzung: Gemeinderat am 24.05.2011 

 

2 

Gemäß § 55(5) OÖ. GemO: Schriftführer: Oberleitner Alexandra – vom Bürgermeister 
beauftragt 
 
Der Vorsitzende eröffnet um 20:04 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

außerhalb des Sitzungsplanes aufgrund der Zustimmung vom 10.11.2009 erfolgte. 
Demnach erfolgte die Sitzungseinladung und Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte 
30  mal per E-mail und 1 mal mittels RSb. 

b) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
c) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 30.03.2011 während der Sitzung 

noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. 

 
 
Zur FRAGESTUNDE gibt es folgende Wortmeldungen: 
 

− Herr Jürets  informiert sich darüber, wann der für ursprünglich Frühjahr 2011 
versprochene Müllplatz im Bereich Golfplatzstraße 7 errichtet wird. 
Bgm. Haderer  erklärt, dass die Errichtung in den nächsten Wochen erfolgt.  

− Herr Schulwart Leibetseder möchte wissen, warum die Schulwarte hinsichtlich der 
technischen Lösung beim Contractingprojekt nicht beigezogen wurden.  
Bgm. Haderer  erklärt, dass die Contracting- Angebote von der Buchhaltung und dem 
Amtsleiter geprüft wurden.  
 

Die Fragestunde endet um 20.15 Uhr 
 
 
 
 

TAGESORDNUNG 
Beratungsverlauf und Beschlüsse 

 
Die Tagesordnung umfasst nunmehr folgende Punkte: 
 
 
1 Bauhofkooperation Ottensheim/Puchenau; Beratung und  

Beschlussfassung über  
a) Gründung des Gemeindeverbandes "Wirtschaftshof 
Ottensheim/Puchenau" 
b) Genehmigung der Satzungen  

2 Wasserversorgungsanlage - Erneuerung der Fernwirk- und Messtechnik 
bei den 5 Drucksteigerungsanlagen und 3 Hochbehälte rn durch LINZ AG; 
Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergabe  

3 Energieeinspar-Contracting für das Schulzentrum - A bschluss eines 
Werkvertrages zur Erstellung einer Feinanalyse; Ber atung und 
Beschlussfassung 

4 Gartenstadtzentrum - überdachter Ortsplatz; Abschlu ss folgender Verträge 
mit der Neue Heimat, Gemeinnützige Wohnungs- und Si edlungsgesmbH, 
Linz; Beratung und Beschlussfassung über 
a)Baurechtsvertrag für Tiefgarage, Platz und Überda chung  
b)Dienstbarkeitsvertrag zugunsten der Gemeinde für die Nutzung des 
Ortsplatzes  
c) Vereinbarung betreffend Aufteilung der Baukosten  
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5 Neugestaltung der Golfplatzwiese - Beratung und Bes chlussfassung über 
a) Grundsatzbeschluss (Baubeschluss) 
b) Genehmigung des Projekts 

6 Linz AG Strom, Beratung und Beschlussfassung über A bschluss eines 
Dienstbarkeitsvertrages betreffend die Aufstellung einer Trafostation auf 
dem Grundstück 36/5, EZ 551, KG Puchenau 

7 Allfälliges 
 
 
Die Behandlung der Tagesordnungspunkte erfolgte in der Reihenfolge  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 
 
 
1. Bauhofkooperation Ottensheim/Puchenau; Beratung und  

Beschlussfassung über  
a) Gründung des Gemeindeverbandes "Wirtschaftshof 
Ottensheim/Puchenau" 
b) Genehmigung der Satzungen 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 

 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2009 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, näher 
zu prüfen, ob mit der Marktgemeinde Ottensheim eine Bauhofkooperation möglich ist.  
Als Prozessbegleiter wurde am 13.7.2010 vom Gemeindevorstand die Firma KDZ 
ausgewählt.  
In der Zwischenzeit hat es Gespräche mit Herrn Landesrat Hiegelsberger, mit dem Land 
OÖ., mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und natürlich mit den betroffenen 
Bediensteten der beiden Gemeinden gegeben.  
 
Das KDZ hat ein Errichtungs- und Betriebskonzept für einen interkommunalen 
Infrastrukturbetrieb „Ottensheim-Puchenau“ ausgearbeitet.  
Nach diesem Papier, Stand 1. April 2011, ist eine Kooperation mit der Nachbargemeinde 
jedenfalls wirtschaftlich und sinnvoll.  
Alles Nähere ist dem Errichtungs- und Betriebskonzept zu entnehmen.  
 
In Abstimmung mit dem Land OÖ., wurden Satzungen für den Gemeindeverband erarbeitet. 
Näheres ist ebenfalls der Beilage zu entnehmen.  
 
Dieser Verband wird durch Verordnung der Aufsichtsbehörde genehmigt. Mit der 
konstituierenden Sitzung wird der Verband „existent“ und nimmt seine Arbeit auf. 
 
Vorerst sollen die beiden Bauhöfe lediglich organisatorisch zusammengeführt werden. Nach 
Errichtung des neuen Bauhofes erfolgt die endgültige Zusammenführung.  
 
 
Gemäß § 43 der OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag,  der Gemeinderat wolle  

a) den Gemeindeverband „Wirtschafthof Ottensheim/Pu chenau“ gründen 
b) die nachstehenden Satzungen genehmigen. 

 
S A T Z U N G  

des Regionalen Gemeindeverbandes 
Wirtschaftshof Ottensheim/Puchenau  

der Gemeinden Ottensheim und Puchenau 
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Die Gemeinden Ottensheim und Puchenau bilden zum Zw ecke der Errichtung und des 
Betriebes eines gemeinsamen Wirtschaftshofes einen Gemeindeverband im Sinne des 
Oö. Gemeindeverbändegesetzes 1988 i.d.g.F., der im Folgenden „Verband“ genannt  
 
 
 
 
wird. Der Verband wird durch Vereinbarung der betei ligten Gemeinden mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde gebildet. 
 
I. Allgemeines 

§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsstelle 

1. Der Verband trägt den Namen   „Wirtschaftshof Ot tensheim/Puchenau“ 
2. Der Verband hat seinen Sitz im Marktgemeindeamt Ottensheim. 

§ 2 
Standort 

Derzeit bleiben die bestehenden Standorte in Ottens heim und Puchenau aufrecht. Den 
neuen Standort des gemeinsamen Wirtschaftshofes leg t die Verbands-versammlung 
nach den Richtlinien des Kriterienkataloges fest. 

§ 3 
Mitgliedsgemeinden und Aufteilungen des Aufwandes u nd der Einnahmen 

 
1. Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden Otte nsheim und Puchenau. 
2. Die für die Erfüllung des Verbandszweckes erford erlichen Aufwendungen werden 

den Gemeinden nach tatsächlichen Leistungen vorgesc hrieben. Die übrigen nicht 
zuordenbaren Leistungen sowie größere Anschaffungen  und die Einnahmen 
werden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 

Gemeinde Ottensheim   50% 
Gemeinde Puchenau   50% 

3. Jahresüberschüsse werden einer Investitionsrückl age zugeführt. 
4. Ein Jahresabgang wird im Verhältnis der bezogene n Leistungen (Einnahmen des 

Wirtschaftshofs) auf die Gemeinden aufgeteilt. 
5. Leistungen, die Standortgemeinden auf Ersuchen d es Wirtschaftshofes für den 

Verband erbringen, sind der jeweiligen Gemeinde zu ersetzen. Grundlage für dieses 
Ersuchen bildet ein Beschluss des Verbandsvorstande s. Kommt eine Gemeinde 
ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nach, so entschei det über die Zahlungspflicht die 
Oö. Landesregierung nach den näheren Bestimmungen d es § 10 Abs. 4. Oö. 
Gemeindeverbändegesetz. 

 
II. Aufgaben des Verbandes 

§ 4 
Verbandszweck 

 
Der Zweck des Verbandes ist die wirtschaftliche Err ichtung und Führung des 
gemeinsamen Wirtschaftshofes. Dieser Zweck wird dur ch folgende Aufgaben 
gewährleistet: 
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a. Die Planung und Errichtung des Wirtschaftshofes Ottensheim/Puchenau  
b. Die Teilung von Kosten und Erträgen 
c. Die wirtschaftliche Gestaltung der Wirtschaftsho fleistungen für die 

Mitgliedsgemeinden 
d. Die Abstimmung der Jahresplanung und der Investi tions- u. Personalpläne 
e. Die Personal- und Gerätekooperation mit anderen Gemeinden. 

 
III. Organisation des Gemeindeverbandes 

§ 5 
Organe des Verbandes 

 
1. Organe des Verbandes sind: 

a. die Verbandsversammlung 
b. der Verbandsvorstand 
c. der Obmann 

 
 
 

§ 6 
Verbandsversammlung 

 
1. In der 

Verbandsversammlung haben alle Mitgliedsgemeinden S itz und Stimme. 
 

2. Die auf die 
einzelnen Mitglieder entfallende Zahl der Stimmen w ird festgesetzt: 
 
Ottensheim 7 Stimmen 
Puchenau 7 Stimmen  
Gesamt 14 Stimmen 
 

3. Die 
Verbandsversammlung hat aus 14 gewählten Vertretern  oder Vertreterinnen aller 
verbandsangehörigen Gemeinden nach der im Abs. 2 er mittelten Aufteilung zu 
bestehen. Für jeden Gemeindevertreter ist für den F all der Verhinderung ein 
Stellvertreter zu wählen. Die Mitglieder der Verban dsversammlung müssen 
Gemeinderatsmitglieder, die Stellvertreter können a uch Ersatzmitglieder des 
Gemeinderates sein.  

 
 
 

 
4. Die 

Verbandsversammlung ist durch den Obmann bei Bedarf  sowie mindestens einmal 
jährlich zur Beschlussfassung über den Jahresvorans chlag, den 
Nachtragsvoranschlag und den Jahresrechnungsabschlu ss nachweislich 
einzuberufen. Überdies ist die Verbandsversammlung durch den Obmann 
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einzuberufen, wenn  Verbandsvorstandsmitglieder, di e zusammen wenigstens ein 
Drittel der Stimmen des Verbandsvorstandes vertrete n, es verlangen. 
 

5. Alle Mitglieder der 
Verbandsversammlung sind unter Bekanntgabe der Tage sordnung mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich zu verständigen. 
 

6. Die 
Verbandsversammlung kann beschließen, dass sonstige  Personen mit beratender 
Stimme beigezogen werden. 
 

7. Beschlüsse über 
Anträge von den Mitgliedsgemeinden betreffend die Ä nderung der Satzung (z. B. 
die Änderung des Aufwendungsschlüssels für Aufwendu ngen und Einnahmen, 
über die Auflösung des Verbandes, über die Aufnahme  neuer Mitglieder in den 
Verband) bedürfen der Zustimmung von Zwei-Drittel d er Stimmen. 
 
 

8. Im Übrigen gelten für 
die Beschlussfassung und Abstimmung die entsprechen den Bestimmungen der 
Oö. GemO 1990.  

9. Über die Sitzung der 
Verbandsversammlung ist eine Niederschrift aufzuneh men, die vom Obmann und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. In der Nied erschrift sind sämtliche Anträge, 
Beschlüsse und der wesentliche Beratungsverlauf auf zunehmen. Die Niederschrift 
ist den Mitgliedern der Verbandsversammlung innerha lb von sechs Wochen nach 
der Sitzung – vorzugsweise in elektronischer Form- zuzustellen. Die Mitglieder der 
Verbandsversammlung können bis zur nächsten Sitzung  Einwendungen erheben, 
worüber die Verbandsversammlung Beschluss zu fassen  hat. 

 
 
 
 

 
§ 7 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 

1. Die 
Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die Ver waltung des Verbandes fest 
und entscheidet in den ihr durch Gesetz oder diese Satzung zugewiesenen 
Angelegenheiten. 

2. Der 
Verbandsversammlung sind vorbehalten: 
a. Die Auswahl einer 

Fläche für den Wirtschaftshof Ottensheim/Puchenau 
b. Die Wahl und die 

Abberufung des Obmanns, des Obmann-Stellvertreters und der weiteren 
Mitglieder des Verbandsvorstandes 
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c. Beschlüsse über 
Anträge von den Mitgliedsgemeinden zur Änderung der  Satzung, insbesondere  
betreffend den Beitritt einer Gemeinde sowie die Au flösung des Verbandes, die 
Erlassung von Verordnungen, die Ausübung der in den  verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen vorgesehen oberbehördlichen Befugnisse  

d. Die Beschlussfassung 
über den Voranschlag, den Nachtragsvoranschlag, den  Rechnungsabschluss 
und den Dienstpostenplan 

e. Die Festsetzung von 
Gebühren und Entgelten für die Benützung von Dienst leistungen, Einrichtungen 
und Anlagen des Verbandes. 

f. Der 
Feststellungsbeschluss über den Kostenersatz oder d ie auf die einzelnen 
Gemeinden entfallenden Kostenanteile (Vorauszahlung en) und 
Einnahmenanteile. 

g. Die Beschlussfassung 
über die Planung und Ausführung von Bauvorhaben, Ve rgabe von Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen, soweit bei letzteren die geschätzte 
Auftragssumme EURO 72.500,00,- ohne Umsatzsteuer üb ersteigt. 

h. Der Ankauf und Verkauf 
von Grundstücken 

i. Die Beschlussfassung 
über die Aufnahme von Darlehen und Krediten sowie ü ber 
Leasingfinanzierungen. 

 
 
 

 
§ 8 

Verbandsvorstand 
1. Der Verbandsvorstand 

besteht aus dem Obmann, dem Obmann Stellvertreter u nd sechs weiteren 
Vorstandsmitgliedern, wobei den Gemeinden zumindest  je 3 Sitze im Vorstand 
zukommen sollen. Gleichzeitig ist je ein Stellvertr eter für den Fall der Verhinderung 
bei Sitzungen namhaft zu machen. 

2. Der Verbandsvorstand 
ist nach Bedarf, mindestens jedoch halbjährlich, od er wenn dies von einem 
Vorstandsmitglied verlangt wird, vom Obmann einzube rufen. 

3. Der Verbandsvorstand 
ist bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der Vorstand smitglieder beschlussfähig. 

4. Der Vorstand beschließt 
mit einfacher Mehrheit.  

5. Der Obmann stimmt 
mit. 

6. Über die Sitzungen des 
Vorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden und dem 
Schriftführer zu zeichnen ist. 
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7. Der Vorstand wird von 
der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte jeweils auf  die Dauer der 
Funktionsperiode der Gemeinderäte in Oberösterreich  gewählt. Endet die 
Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmitgliedes als V ertreter der ihn entsendenden 
Gebietskörperschaft oder legt ein Vorstandsmitglied  seine Funktion zurück, ist eine 
Nachwahl für die restliche Funktionsdauer des Vorst andes vorzunehmen. Eine 
Neuwahl ist innerhalb von sechs Monaten nach jeder allgemeinen 
Gemeinderatswahl vorzunehmen. 

 
§ 9 

Aufgaben des Verbandsvorstandes 
 

1. Die Vorberatung der in 
die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallenden  Angelegenheiten. 

2. Die Beschlussfassung 
in allen das Personal des Gemeindeverbandes betreff enden Angelegenheiten. 

3. Die Besorgung aller 
übrigen Aufgaben des Gemeindeverbandes, die nicht a usdrücklich einem anderen 
Organ des Gemeindeverbandes vorbehalten sind. 

 
 
 

§ 10 
Prüfungsausschuss 

 
Dem Prüfungsausschuss dürfen keine Vorstandsmitglie der angehören. Die Anzahl der 
Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt vier und  muss jede in der 
Verbandsversammlung vertretene Gemeinde vertreten s ein. Die 
Verbandsversammlung wählt sie aus ihrer Mitte. 
 

§ 11 
Obmann 

 
1. Der Obmann und 

dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversam mlung jeweils auf die Dauer 
der Funktionsperiode der Gemeinderäte in Oberösterr eich gewählt.  

2. Dem Obmann obliegen: 
a. Die Leitung der 

Geschäftsstelle. 
b. Die Vertretung des 

Verbandes nach außen. 
c. Die Besorgung der 

behördlichen Aufgaben des Gemeindeverbandes. 
d. Die Einberufung und 

Leitung der Sitzungen der Verbandsversammlung und d es Verbandsvorstandes. 
e. Urkunden über 

Rechtsgeschäfte des Verbandes sind, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung handelt, vom Obmann und von ei nem weiteren Mitglied des 
Verbandsvorstandes zu unterfertigen. 
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f. Die Durchführung der 
Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verbands vorstandes. 

g. Bei vorübergehender 
Verhinderung des Obmannes, obliegen die Aufgaben de s Obmannes dem Obmann-
Stellvertreter. 

h. Dem Obmann obliegt 
die laufende Geschäfts- und Betriebsführung. Hierzu  zählen auch alle im 
Zusammenhang mit der laufenden Geschäfts- und Betri ebsführung erforderlichen 
Anschaffungen und Tätigung von Ausgaben im Rahmen d es Jahresvoranschlages. 
Darüber hinaus obliegt dem Obmann die Vergabe von B au-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen, sofern sie im Einzelfall den Betrag von EUR 2.000,-- nicht 
überschreiten. 

 
 
 

§ 12 
Entscheidung in Streitfällen 

 
Auf Antrag des Verbandes oder einer verbandsangehör igen Gemeinde entscheidet  
die Oö. Landesregierung über Streitigkeiten aus dem  Verbandsverhältnis. 
 

§ 13 
Bedienstete des Verbandes 

 
Der Verband kann die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Bediensteten 
einstellen. 
 
IV. Finanzierung des Gemeindeverbandes 
 

§ 14 
Geschäftsgebarung, Jahresvoranschlag 

Jahresrechnungsabschluss und Rechnungsprüfung 
 

Für die Vermögensgebarung und die Haushaltsführung des Verbandes gelten die 
Bestimmungen des vierten und fünften Hauptstückes d er Oö. GemO 1990, in der 
Fassung der Gemeindeordnungs-Novelle 2007, LGBl. Nr . 137/2007, mit Ausnahme der 
Bestimmung der §§ 70 – 72, des § 82 und des § 91 Ab s. 1 und 3 bis 6, sowie    § 91 a 
sinngemäß. 
 

§ 15 
Finanzbedarf 

 
Der Finanzbedarf des Verbandes wird durch Erträge a us der Leistungsverrechnung, 
durch öffentliche Zuschüsse von den beteiligten Gem einden, vom Land 
Oberösterreich, dem Bund sowie der Europäischen Uni on oder durch sonstige 
Zuschüsse Dritter und durch Aufnahme von Darlehen u nd Krediten gedeckt. 
 

§ 16 
Aufteilung und Abführung von Erträgen 

 
Die Aufteilung der erforderlichen Aufwendungen und jene über sämtliche Einnahmen 
hat durch die Verbandsversammlung entsprechend dem Aufwendungsschlüssel 
gemäß § 3 der Satzung zu erfolgen. 
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V.) Austritt von Mitgliedsgemeinden und Auflösung d es Verbandes 
 
 
 
 

§ 17 
Austritt von Mitgliedsgemeinden 

 
Ein Austritt einer Mitgliedsgemeinde kann nur aus w ichtigen, insbesondere 
wirtschaftlichen Gründen erfolgen, aus denen die Mi tgliedschaft einem Mitglied nicht 
mehr weiter zugemutet werden kann. Das ausgetretene  Mitglied hat keinen Anspruch 
auf eine Vermögensauseinandersetzung. Der Austritt aus dem Gemeindeverband 
bedarf eines Beschlusses des Gemeinderates. Die Aus trittserklärung ist bei der 
Geschäftsstelle einzubringen und bedarf der Genehmi gung der Aufsichtsbehörde 
gemäß § 5 Abs. 3. Oö. Gemeindeverbändegesetz. 
 
 

§ 18 
Auflösung 

 
Die Auflösung des Verbandes ist nur durch übereinst immende Beschlüsse der 
Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden möglich und bed arf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Im Falle der Auflösung wird das n ach Berichtigung  der Schulden 
verbleibende Vermögen des Verbandes veräußert und u nter den Mitgliedern gemäß 
dem Schlüssel in § 3 aufgeteilt. Verbleibende Schul den gehen auf die 
Verbandsmitglieder gemäß dem Schlüssel in § 3 über.  
VI.) Sonstige Bestimmungen: 
 

§ 19 
Aufsicht über den Verband 

 
Die Aufsicht über den Verband obliegt der Oö. Lande sregierung nach den 
Bestimmungen des VII. Hauptstückes der Oö. GemO 199 0. 
 
Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Otten sheim:  
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ottensheim hat vo rstehenden Satzung in der  
Sitzung am …..              unter TOP     …  genehm igt. 
 
 
 
……………………………………………………. 
Bürgermeisterin 
Ulrike Böker 
 
Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Puchenau:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Puchenau hat vorstehen de Satzung in der Sitzung am 
24. Mai 2011 unter TOP 1 genehmigt. 
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…………………………………………………. 
Bürgermeister 
Wolfgang Haderer“ 
 
Zu a) 
 
Vzbgm. Klemmer  erkundigt sich danach, warum der verrechnete Stundensatz der 
Bauhofarbeiter von bisher € 31,-- auf € 52,-- erhöht wird. 
Bgm. Haderer  erklärt, dass derzeit die Stundensätze nicht betriebswirtschaftlich erfasst 
wurden. Kosten wie Reinigung, Abnutzung der Maschinen usw. müssen 
betriebswirtschaftlich voll erfasst werden. Die bisher getätigte Teilkostenrechnung muss in 
eine Vollkostenrechnung umgewandelt werden.  
 
GV DI Zwettler meint, dass die Ziele, Kosten einzusparen und gleichzeitig die Leistungen zu 
verbessern, sehr hoch gesteckt sind.  
Er wundert sich, dass ein juristischer Streit bezüglich geplanter Übernahme der Arbeiter in 
den neuen Verband zwischen dem Land OÖ und der Gewerkschaft zugelassen wurde.  
Einer der vom KDZ herausgearbeiteten Synergiepotentionale ist die größere Belegschaft. 
GV DI Zwettler erkundigt sich danach, ob künftig Pensionierungen nachbesetzt oder die 
Belegschaft laufend verkleinert wird. 
Weiters stellt er fest, dass ein gemeinsamer Bauhof von der positiven Finanzentwicklung des 
Landes OÖ abhängig gemacht wird.  
Aufgrund der Tatsache dass der bisher mit der öffentlichen Beleuchtung betraute, 
kompetente Arbeiter der Gemeinde Ottensheim in Penison geht, erkundt sich GV DI 
Zwettler, ob ein anderer Mitarbeiter mit dieser Kompetenz betraut, oder ob dieser Bereich 
fremd vergeben wird.   
Hinsichtlich des neuen Bauhofleiters kritisiert er in weiterer Folge das Land OÖ, da dieser 
Posten sehr niedrig dotiert wird und doch ein Fülle an Kompetenzen und Verantwortung 
beinhaltet.  
Bgm. Haderer hält fest, dass immer der Gedanke, dass keine finanzielle Verschlechterung 
für die Arbeiter eintritt, im Vordergrund gestanden ist. Zu überlegen, wie ein Ablauf 
organisatorisch am optimalsten stattfindet, muss jedoch gestattet sein. Laut Hofrat Gugler 
wurde bisher bei der Gründung von anderen Verbänden mit dem Wechsel der Arbeiter in 
den Verband beste Erfahrung gemacht. Durch juristische Information und Einsatz der 
Gewerkschaft wurde nun geregelt, dass die Bediensteten bei der Gemeinde bleiben.  
Hinsichtlich der künftigen Bediensteten erklärt Bgm. Haderer , dass er heute keine 
immerwährende Zusage geben kann, dass die Anzahl immer gleich bleibt.  
Er stellt weiters fest, dass die Qualität eines Betriebes jedoch nicht nur von der Anzahl der 
Beschäftigen abhängt.  
Bezüglich Bauhofgebäude teilt Bgm. Haderer mit, dass seitens des Landes OÖ eine 
Zusicherung für eine bevorzugte Finanzierung eines gemeinsamen Bauhofes existiert. Als 
Zeithorizont wurden 2 Jahre anberaumt. 
Auf die Frage von GV DI Zwettler , wer den Bereich „öffentliche Beleuchtung“ übernimmt, 
wenn der bisherige Mitarbeiter nicht mehr bei der Gemeinde Ottensheim ist, erklärt Bgm. 
Haderer, dass in so einem Fall eine Entscheidung getroffen werden muss, ob man einen 
anderen Mitarbeiter, der dies auch möchte, dazu ausbildet oder man dies extern vergibt. 
Derzeit ist in Puchenau eine externe Firma damit betraut.  
Bgm. Haderer erklärt weiters, dass versucht wurde die Mitarbeiter zu motivieren – dies ist 
nicht gut gelungen. Er ist sich jedoch sicher, dass sie mit Veränderungen gut umgehen 
können und dies gut schaffen werden.  
Betreffend den ausgeschriebenen Posten eines Wirtschaftshofleiters erklärt Bgm. Haderer, 
dass diese Tätigkeit ursprünglich nur in GD 16 eingestuft worden wäre, aber durch 
Verhandlungen mit der IKD eine Einstufung in GD 14 möglich war. Es liegen schon 
Bewerbungen vor.  
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Vzbgm. Klemmer erkundigt sich danach,warum es keine Vergleichszahlen (z.B. für den 
Winterdienst) zwischen Puchenau und Ottensheim gibt. 
AL Arnezeder erklärt, dass die Erfassung der Gesamtkosten des Winterdienstes seitens der 
Gemeinde Puchenau erstellt wird und in Ottensheim jedoch keine vergleichbaren Daten 
erfasst sind.  
 
GV DI Zwettler weist darauf hin, dass die ursprünglich geplante Rahmenarbeitszeit von Mo-
Fr, 6 – 22 Uhr und Samstag von 6 – 15 Uhr eine wesentliche Verschlechterung für die 
Bediensteten dargestellt hätte. 
Er meint, dass die ausgearbeiteten Synergiepunkte sehr dürftig sind.  
Bgm. Haderer hält fest, dass die Arbeitszeit nicht die Ursache des Rechtsstreites war. 
Natürlich ist eine Flexibilisierung ohne Zustimmung der Mitarbeiter nicht möglich. 
 
GR Hammer erklärt, dass dieser Antrag eine Entscheidung für die Zukunft ist. Ein Großteil 
der Entwicklung dieses Projektes wird von den Führungsqualitäten des künftigen Leiters 
abhängen. Aus eigener Erfahrung mit der Zusammenlegung von Wirtschaftsunternehmen 
weiß er, dass die anfangs skeptischen Mitarbeiter im nachhinein alle zufrieden waren. Er 
selbst ist überzeugt, dass die Vorteile überwiegen. 
 
GV Mag. Tischler  geht davon aus, dass getätigte Zusagen (keine Schlechterstellung der 
MA) auch gehalten werden. Auch für ihn überwiegen die positiven Aspekte. Ein künftiger 
gemeinsamer Bauhof bietet mehr Eigenverantwortung und Flexibilität und wird seiner 
Ansicht nach aus dem direkten Einfluss der Politik genommen.  
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist für GV Mag. Tischler die Vollkostenrechnung. 
 
Vzbgm. Klemmer erklärt, dass seitens der Amtsleiterin Frau Gräf anfangs ein Rütteln an 
den geplanten neuen Arbeitszeiten kein Thema war und dies erst durch den Einsatz von 
Frau Koblmiller (Gewerkschaft) abgewendet werden konnte. 
Weiters möchte sie wissen, warum die Kosten für den Bautechniker nicht zwischen den 
beiden Gemeinden geteilt werden. Bezüglich Qualität des Winterdienstes ist sie der 
Meinung, dass diese sich verschlechtern wird.  
Bgm. Haderer erwidert, dass der Winterdienst ein Frage der Durchlaufzeiten und der 
Fahrzeuge ist.  
Bezüglich Bauhofleiter hät Bgm. Haderer fest, dass dieser nicht im Gemeindeamt situiert 
sein soll, sondern bei den Arbeitern. Es müssen klare Strukturen herrschen.  
GR Fritz  äußert ihre Bedenken dahingegehend, dass man nicht weiß, wer der Bauhofleiter 
sein wird und ob die Kooperation gut klappt. Ein Zurück ist dann wahrscheinlich nicht mehr 
möglich. Die künftige Situation ist für sie ungewiss. Sie heißt es nicht gut, dass vom Land 
OÖ eine bevorzugtere Behandlung (z.B. bei den Fahrzeugen) von einer Kooperation 
abhängig gemacht wird.  
 
GV DI Zwettler hält kritisch fest, dass nur wenige Synergiepunkte von der Beratungsfirma 
herausgearbeitet wurden und es ihnen offenbar nicht gelungen ist den betroffenen 
Mitarbeitern die Vorteile dieser Kooperation näher zu bringen. Außerdem sind auch hierfür 
Kosten in Höhe von € 27.000,-- entstanden.  
Bgm. Haderer nimmt dies zur Kenntnis: Die Kosten wurden vom Land OÖ übernommen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über die Gründung 
des Gemeindeverbandes „Wirtschaftshof Ottensheim/Puchenau) abstimmen. 
 
Beschluss: 23 Ja-Stimmen (ÖVP ohne GR Fritz und GR Kishalmi, FPÖ, GRÜNE, ER 

Hirnschall (SPÖ)) 
                     7 Gegenstimmen (GR Kumpfmiller , GR Fellner, GV Zwettler, GR 

Mahringer, GR Seidl, Vzbgm. Klemmer (SPÖ), GR Fritz  
(ÖVP)) 

          1 Enthaltung (GR Kishalmi (ÖVP)) 
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Anschließend lässt der Vorsitzende über die Genehmigung der Satzung abstimmen. 
 
Beschluss: 25 Ja-Stimmen (ÖVP, ER Hirnschall (SPÖ),  FPÖ, GRÜNE) 
                     6 Gegenstimmen (SPÖ ohne ER Hi rnschall) 
 
 
2. Wasserversorgungsanlage - Erneuerung der Fernwirk- und Messtechnik bei 

den 5 Drucksteigerungsanlagen und 3 Hochbehältern d urch LINZ AG; 
Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergabe 

   
 
 

Vorsitzender: Bgm. Haderer 
Berichterstattung und Antragsteller: GV Mag. Tischler 
 
Im Jahr 1974 wurde der Wasserlieferungsvertrag mit der SBL Linz (heute Linz AG) 
beschlossen. Inhalt dieses Vertrages war unter anderem auch, dass das gesamte 
Versorgungsnetz mit allen Anlagen laufend überwacht und gewartet wird.  
 
Der Neubau der Wasserleitung in unserer Gemeinde ist seit rund 15 Jahren abgeschlossen. 
Lediglich kurze Leitungserweiterungen im Rahmen von Baulandwidmungen werden 
durchgeführt.  
 
In Puchenau sind 5 Drucksteigerungsanlagen und 3 Hochbehälter in Betrieb um die 
Wasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet sicherzustellen. Diese Anlagen sind 
zwischen 20 und 35 Jahre alt. Daher sind die Fernwirk- und Messtechnikeinrichtungen zu 
erneuern.  
 
Die Linz AG hat diese Arbeiten für das gesamte Linzer Wasserleitungsnetz und auch für alle 
Umlandgemeinden in einem offenen Verfahren nach dem Bundesvergabegesetz 
ausgeschrieben und beschafft. Demnach haben die Umlandgemeinden auch die gleichen 
Preise und Konditionen wie die Linz AG erhalten.  
 
Die Linz AG verrechnet uns die Montageleistung zu den üblichen Konditionen. Die 
notwendigen Bauteile werden uns ohne Aufschlag weiterverrechnet.  
 
„Gemäß § 43 der OÖ. GemO stelle ich aufgrund der Vo rberatungen im Ausschuss für 
Tiefbau und Verkehr vom 24.3.2011 sowie im Gemeinde vorstand vom 11.5.2011 den 
Antrag, der Gemeinderat wolle die LINZ AG, Wasser, beauftragen, die Erneuerung der 
Fernwirk- und Messtechnik in den 5 Drucksteigerungs anlagen und 3 Hochbehältern 
durchzuführen.  
Grundlage für diesen Auftrag bildet das Schreiben d er LINZ AG, Wasser, vom 
28.3.2011, S/WA/WG, mit einer Nettoauftragssumme vo n € 130.239,50.  
Die Bedeckung dieser Maßnahmen erfolgt durch Wasser leitungsanschlussgebühren 
und Entnahme aus der Rücklage“.  
 
In der darauffolgenden Diskussion erklärt GR DI Lindl, dass er es nicht in Ordnung findet, 
dass die Linz AG diese Neuerung wünscht und die Gemeinde Puchenau die Kosten zu 
tragen hat. Diese Vorgangsweise kommt ihm seltsam vor. 
Bgm Haderer erklärt, dass die Linz AG bei der Wasserversorgung in Puchenau Monopolist 
ist. Um dies zu ändern, müsste der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung treffen. Es 
stellt sich nur die Frage, wer uns dann das Wasser liefert.  
GV Mag. Tischler meint, dass die Linz AG mit der Lieferung des Wassers Einnahmen 
lukriert und deshalb eine Aufteilung der Kosten hätte erreicht werden können.  
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Bgm. Haderer informiert, dass das Wasserleitungsnetz und alle technischen Anlagen der 
Gemeinde gehören.  
AL Manfred Arnezeder informiert darüber, dass 1974 die Gemeinde den 
Wasserlieferungsvertrag mit der Linz AG abgeschlossen hat. Darin steht ganz klar, dass wir 
unser System und unsere Behälter am Stand der Technik zu halten haben.  
Bezüglich Vergabeverfahren erkärt AL Arnezeder  dass nicht nur für die Stadt Linz sondern 
auch für alle Umlandgemeinden ein öffentliches Verfahren geführt wurde. Die 
Weiterverrechnung dieser Preise erfolgt ohne Aufschläge. Sämtliche Arbeitskosten werden 
mit den ganz normalen Tarifen der Gemeinde Puchenau weiterverrechnet.  
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag 
offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 26 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ) 
           5 Gegenstimmen (GRÜNE) 
 
 
3. Energieeinspar-Contracting für das Schulzentrum - A bschluss eines 

Werkvertrages zur Erstellung einer Feinanalyse; Ber atung und 
Beschlussfassung 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller. Bgm. Haderer 
 
Im Schulzentrum Puchenau ist der Unterverteiler der Heizungsteuerung in der Hauptschule 
nach einer Lebensdauer von über 20 Jahren defekt geworden. Dieser sollte ausgetauscht 
werden und hätte mit Genehmigung des Landes OÖ mit einem Darlehen finanziert werden 
können.  
Um den Gemeindehaushalt nicht längerfristig mit einem Darlehen zu belasten, wurde über 
alternative Finanzierungsformen nachgedacht. Bei einem Energieeinsparcontracting werden 
mit der eingesparten Energie die dafür nötigen Investitionen refinanziert. Bei diesem 
Contracting soll es möglich sein, die Finanzierung des defekten Unterverteilers mit 
einzubauen. 
 
Es wurden drei Firmen mit der Erstellung einer Grobanalyse beauftragt. Es sind dies die 
Firmen Etech, Siemens und Cofely. Diese Grobananlyse sollte zeigen, ob es überhaupt 
sinnvoll bzw.möglich ist, im Schulzentrum Energie (Strom und Wärme) einzusparen. 
  
Fa. Cofely hat nicht angeboten, weil sie nicht genügend Einsparpotential sieht.  
Fa.Siemens hat eine Grobanalyse und Fa.Etech eine „Feinanalyse“ erstellt und beide Firmen 
haben dies auch in einer Präsentation am 9.5.2011 im Buchensaal vorgestellt. 
Ein Vergleich beider Angebote ist grundsätzlich schwierig, weil Fa.Etech bereits eine Art 
Feinanalyse erstellt hat und dadurch mehr Zahlen bzw.Infos liefern kann. 
 
Laut beiliegender Exceltabelle ist ersichtlich, dass die garantierte Einsparung bei beiden 
Contractingangeboten sehr nahe beieinander liegen. Fa.Etech garantiert eine geringfügig 
höhere Einsparung, die Gesamtkosten während der Laufzeit sind ebenfalls niedriger, wobei 
berücksichtigt werden muss, dass die Fa.Siemens „nur“ eine Grobanalyse erstellt hat und 
somit mit ihrer Kalkulation eher vorsichtig gewesen ist und die Beträge bei der Fa.Siemens 
Maximalbeträge sind. 
 
Laut Energiesparverband ist der Ablauf eines Contractingprojektes folgendermaßen: nach 
Einholung von 2-3 kostenlosen Grobanalysen wird, sofern die Grobanalyse für ein Projekt 
spricht, ein Contractor ausgewählt und dieser mittels eines Werkvertrages zur Feinanalyse 
beauftragt. Das Ergebnis dieser Feinanalyse bildet die Grundlage für die Ausarbeitung der 
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Vertragsdetails bzw.den Abschluss des Contracting-Vertrages. Dieser Vertrag soll in der 
Gemeinderatssitzung am 29.6.2011 beschlossen werden, damit in den Sommerferien die 
Umsetzung der Maßnahmen stattfinden kann. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und aufgrund der Beratung en im Gemeindevorstand am 
11.05.2011 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat w olle die Fa.Etech mittels 
Werkvertrag zur Erstellung einer Feinanalyse für ei n Einsparcontracting im 
Schulzentrum Puchenau als Grundlage für den Abschlu ss eines Contracting-
Vertrages beauftragen.“  
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GV Mag. Tischler erklärt, dass er bereits in der Vorstandssitzung vorgeschlagen hat, einer 
Firma die Feinanalyse abzukaufen.  
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Seiner Meinung nach wird der Fa. Etech der Auftrag ohne Kostenkontrolle gegeben. 
Außerdem ist er auch darüber verwundert, dass jene Personen, die mit der Betreuung dieser 
Anlage betraut sind, nicht miteinbezogen wurden. Er ist nicht erfreut über diesen 
Direktauftrag.  
Bgm. Haderer empfiehlt, mit der Fa. Siemens über die Kosten für eine Feinanalyse zu 
verhandeln, um einen passenden Vergleich zur Fa. Etech zu erhalten.  
Er schlägt vor, den Antrag dahingehend abzuändern, dass mit der Fa. Siemens in 
Verhandlung getreten werden soll, um zum Höchstpreis von € 1.500,-- eine qualitativ 
hochwertige Analyse zu beauftragen. Eine Präsentation soll ebenfalls erfolgen.  
ER Hirnschall schlägt vor, dass eine Expertenrunde dieses Projekt begleitet. 
Folgende Personen werden namhaft gemacht: GR Felber, ER Hirnschall, Anton Leibetseder, 
Alfred Schwarz, GV Tischler sowie AL Arnezeder und Heidrun Steininger. 
GV Mag. Tischler meint, dass diese Offerte nicht vergleichbar sein werden. Besser wäre es 
eine Feinanalyse als Ausschreibungsgrundlage für andere Anbieter heranzuziehen. 
 
Aufgrund der geführten Diskussion einigen sich die Gemeinderatsmitglieder darauf, dass der 
Antrag wie folgt abgeändert  wird: 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, de r Gemeinderat wolle die Fa. 
Siemens mit der Erstellung einer Feinanalyse zum Pr eis von höchstens € 1.500,-- 
brutto beauftragen.“  
 
 
Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über 
den Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
 
Beschluss: 26 Ja-Stimmen ( ÖVP, SPÖ, FPÖ) 
                         5 Enthaltungen (GRÜNE) 
 
 
4. Gartenstadtzentrum - überdachter Ortsplatz; Abschlu ss folgender Verträge 

mit der Neue Heimat, Gemeinnützige Wohnungs- und Si edlungsgesmbH, 
Linz; Beratung und Beschlussfassung über 
a)Baurechtsvertrag für Tiefgarage, Platz und Überda chung  
b)Dienstbarkeitsvertrag zugunsten der Gemeinde für die Nutzung des 
Ortsplatzes  
c) Vereinbarung betreffend Aufteilung der Baukosten  

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
 
Baurechtsvertrag: 
Zwischen dem bestehenden neuen Eurospar und dem derzeit im Rohbau befindlichen 
Wohn- und Geschäftshaus der Neue Heimat befindet sich das Grundstück 36/18 
(öffentliches Gut) der Gemeinde Puchenau im Ausmaß von 533 m2.  Diese Fläche soll als 
künftiger „Ortsplatz“ verwendet werden.  
Unterirdisch errichtet die Neue Heimat eine Tiefgarage und zwischen dem Eurospar und NH 
Gebäude eine Glasüberdachung. Aus diesem Grund ist der Neue Heimat ein Baurecht für 
diese Liegenschaft einzuräumen. Im Gegenzug entrichtet die Neue Heimat jährlich einen 
Bauzins in Höhe von € 1,-- auf 100 Jahre ab 1.6.2011, sohin bis 31.5.2111. 
 
Alles Nähere ist dem beiliegenden Baurechtsvertrag zu entnehmen.  
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Dienstbarkeitsverträge: 

a) Durch den oben beschriebenen Baurechtsvertrag steht das Grundstück der NH zur 
alleinigen Verfügung. Um aber ein Begehen und Benützen durch die Allgemeinheit 
rechtlich sicherzustellen, ist der Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der 
Neue Heimat notwendig. 

b) Die im nördlichen Bereich des Gebäudes liegenden Lichtschächte und Laubengänge 
befinden sich am öffentlichen Gut der Gemeinde. Ebenso befindet sich das für die 
Mieter des Gebäudes zugeordnete Müllhaus auf dem öffentlichen Gut der Gemeinde. 
Die Neue Heimat hat bzw. wird 24 Parkplätze auf dem öffentlichen Gut der Gemeinde 
errichten. Die Nutzung dieser Parkplätze ist den Mietern der Neue Heimat 
vorbehalten. Die Platzüberdachung liegt auf den Gebäuden SPAR und Neue Heimat 
auf. Zudem sind südseitig zwei Stützen – die auf Gemeinde Grund situiert sind – 
notwendig.  

 
Näheres ist den beiden Dienstbarkeitsverträgen zu entnehmen. 
 
 
Vereinbarung mit der Neue Heimat: 
 
 
Warum ist diese Vereinbarung notwendig? 
 
 

a) Der Zugang zu einem Teil der Geschäftsflächen der Neue Heimat erfolgt über den 
„Marktplatz“. Demnach ist eine Fläche von 70 m2 von der Neue Heimat zu bezahlen. 
Gesamtkosten netto € 46.162,34 : 438,15 x 70 = € 7.375,--+ 14,1% Honorare = € 
8.414,90 + 20% MWST = € 10.097,87 

 
 

b) Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass bei der Überdachung die Gemeinde nicht 
als Bauherr auftreten darf/soll, sondern vielmehr die Neue Heimat. Die Gemeinde hat 
daher an die Neue Heimat einen Infrastrukturkostenbeitrag zu entrichten. Die Kosten 
für die Überdachung betragen insgesamt brutto € 228.314,-- . 3 (Spar, Gemeinde, 
Neue Heimat) = € 76.105,--.  
 
 

c) Laut Projekt wird der „Marktplatz“ Richtung Süden um rund 76 m2 erweitert. Die Neue 
Heimat beauftragt die Baufirma, die Kosten hiefür hat die Gemeinde zu tragen.  
 
 

d) Laut Bautechnikgesetz müsste die Neue Heimat aufgrund der Anzahl der Wohnungen 
einen separaten Spielplatz für die Mieter errichten. Wegen der Nähe zur 
Golfplatzwiese ist eine Nutzung durch die Mieter naheliegend und zweckmäßig. 
Die Gemeinde gestattet die Nutzung durch die künftigen Mieter – die Neue Heimat 
muss daher keine Kosten für eine Neuerrichtung und Erhaltung aufwenden. Daher ist 
die Neue Heimat bereit, einen Pauschalbetrag in Höhe von  € 20.000,-- an die 
Gemeinde zu bezahlen.  
 
 

e) Abgang zur Golfplatzwiese 120 m2 zu je € 40,-- = 4.800,-- Neue Heimat gibt Auftrag 
direkt an Baufirma und bezahlt die Kosten. Gemeinde koordiniert den Arbeitsablauf.  
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f) Dem künftigen Wirt im Neue Heimat Gebäude soll auch ein Teil des Ortsplatzes zur 
Verfügung stehen. Die Neue Heimat hat dafür zu sorgen, dass der Mieter (Wirt) am 
Ortsplatz keine fixen baulichen Anlagen (Trennwände, Ausschank o.ä) aufstellt und 
betreibt. Der Ortsplatz muss für die Gemeinde jederzeit für Veranstaltungen, Märkte, 
Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen nutzbar sein. Die Neue Heimat überträgt dem 
Mieter (Wirt) die Verpflichtung, das WC während der Öffnungszeiten der Gastronomie 
für alle Besucher des Gartenstadtzentrums unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.  
 
 

g) Folgende „Bauteile“ befinden sich teilweise auf Gemeindegrund: 
Die Karusseltüre an der Ostseite des Neue Heimat Gebäudes ragt auf den Ortsplatz 
Die Auskragung für das Dachauflager an der Ostseite befindet sich im Luftraum über 
dem Ortsplatz. Nachdem aber die NH ein Baurecht auf dem „Ortsplatz“ hat, sind für 
diese beiden Bauteile keine Vereinbarungen notwendig. 
 
 
 
 
 

„Gemäß § 43 der OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag , der Gemeinderat wolle 
aufgrund der Vorberatungen im Gemeindevorstand vom 11. Mai 2011 nachstehenden 
Baurechtsvertrag, Dienstbarkeitsverträge sowie eine  Vereinbarung mit der Neue 
Heimat, Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH ., Linz, beschließen: 
 
 

BAURECHTSVERTRAG  
 
 
abgeschlossen zwischen der 
 
Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau, als Baurechtsgeberin, 
einerseits und der 
 
NEUE HEIMAT Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsge smbH., FN 75578 w, 
Gärtnerstraße 9, 4020 Linz, als Baurechtsnehmerin, andererseits wie folgt: 
 
 

I. 
Präambel  

 
Die Liegenschaft EZ 1230 Grundbuch 45619 Puchenau s teht im Eigentum der 
Gemeinde Puchenau. Zu deren Gutsbestand gehört u.a.  das Grundstück 36/18. 
 
Gemäß § 5 (2) Baurechtsgesetz kann ein Baurecht nic ht an einem Teil eines 
Grundbuchskörpers begründet werden. Das Grundstück 36/18 ist daher vom 
Gutsbestand der Liegenschaft EZ 1230 des Grundbuche s 45619 Puchenau 
lastenfrei unter Mitübertragung des Eigentumsrechte s der Baurechtsgeberin ab- 
und einer hiefür neu zu eröffnenden Einlagezahl des selben Grundbuches 
zuzuschreiben (Stammeinlage). 
 
Die Baurechtsgeberin verpflichtet sich, das hiezu e rforderliche 
Grundbuchsgesuch zu unterfertigen, und erklärt sich  bereit, der 
Baurechtsnehmerin an dem Gst. 36/18 bzw. der hiefür  neu eröffneten Einlagezahl 
des Grundbuches 45619 Puchenau (Stammeinlage) das B aurecht einzuräumen. 
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II. 
Einräumung des Baurechtes  

 
Die Baurechtsgeberin bestellt der Baurechtsnehmerin  an dem Gst. 36/18 
Grundbuch 45619 Puchenau im Ausmaß von 533 m², für welches eine neue 
Grundbuchseinlage des Grundbuches 45619 Puchenau (S tammeinlage) zu 
eröffnen ist, gegen Zahlung eines jährlichen Bauzin ses von € 1,00 auf 100 Jahre 
ab 1.6.2011, sohin bis einschließlich 31.5.2111, ei n Baurecht im Sinne des 
Gesetzes vom 26.4.1912, RGBl. Nr. 86 (Baurechtsgese tz) i.d.F. des 
Bundesgesetzes vom 25.4.1990, BGBl. Nr. 258/90 (Bau rechtsnovelle 1990). Die 
Baurechtsnehmerin nimmt dieses ihr von der Baurecht sgeberin eingeräumte 
Baurecht vertragsmäßig an, wobei die Vertragspartei en noch nachstehende 
zusätzliche Vereinbarungen treffen. 
 
 
 
 
 

III. 
Bauzinszahlung  

 
Hinsichtlich der Bezahlung des unter Punkt II. dies es Vertrages festgelegten 
Jahresbauzinses wird folgendes vereinbart:  
 
1. Der vereinbarte Bauzins stellt eine Bringschuld dar und ist jeweils bis zum 

15.1. des laufenden Jahres im Voraus zu entrichten.  Die erste anteilige 
Bauzinszahlung für den Zeitraum von der Fertigstell ung der auf dem Gst. 
36/18 zu errichtenden Bauten bis zum 1.1. des Folge jahres ist gemeinsam mit 
dem bis zum 15.1. des Folgejahres fälligen Bauzins zu überweisen. 

 
2. Sämtliche Zahlungen aus diesem Vertrag hat die B aurechtsnehmerin durch 

Überweisung auf das auf die Baurechtsgeberin lauten de Konto Nr. 05.880.059 
bei der Raiffeisenbank Linz, BLZ 34000 vorzunehmen.  

 
3. Sollte die Baurechtsnehmerin mit der Bezahlung d es vereinbarten Bauzinses 

in Verzug geraten, dann ist die Baurechtsgeberin be rechtigt, ab dem Tage der 
Fälligkeit der jeweiligen Bauzinsschuld der Baurech tsnehmerin Verzugszinsen 
in der Höhe von 3% über der von der Österreichische n Nationalbank jeweils 
festgesetzten Bankrate in Rechnung zu stellen. Für jede Zahlungserinnerung 
(Mahnung) kann die Baurechtsgeberin überdies einen Kostenersatz gegen die 
Baurechtsnehmerin geltend machen. 

 
 

IV. 
Lastenfreiheit des Baurechtsgrundstückes  

 
Die Baurechtsgeberin ist verpflichtet, das Gst. 36/ 18 frei von allen bücherlichen 
und außerbücherlichen Lasten sowie frei von Bestand srechten der 
Baurechtsnehmerin zu übergeben.  

 
 

V. 
Öffentliche Abgaben  

 
Alle während der Dauer des Baurechtes auf die Baure chtseinlagezahl, welche für 
das Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puchenau eröff net wird, entfallenden 
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öffentlichen Abgaben, Steuern und Gebühren trägt di e Baurechtsnehmerin 
selbst und allein. 

 
 

VI. 
Vertragszweck  

 
Kraft dieses Baurechtes ist die Baurechtsnehmerin b erechtigt und verpflichtet, 
auf dem Grundstück 36/18 unterirdisch eine Tiefgara ge und an der Oberfläche 
einen Platz samt Überdachung, welche auf einer Ausk ragung des auf dem 
angrenzenden Grundstück 29/3 situierten, im Eigentu m der Baurechtsnehmerin 
befindlichen Gebäudes aufliegt, nach Einholung alle r hiefür notwendigen 
behördlichen Bewilligungen zu errichten und zu bewi rtschaften. 
 
Das Baurecht erstreckt sich auch auf jene Teile der  Liegenschaft, die für die 
Bauwerke selbst nicht unmittelbar erforderlich sind . 
 
 
 

VII. 
Bauverpflichtung  

 
Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, die zur Erf üllung des Vertragszweckes 
gemäß Punkt VI. dieses Vertrages erforderlichen Bau werke, Anlagen und 
Einrichtungen bis längstens 2. Quartal 2012, so wei t fertigzustellen, dass die 
Baufertigstellungsanzeige gemäß § 43 i.V.m. § 42 Oö . BauO 1994 bei der 
Baubehörde eingebracht werden kann. 
 
Die Tiefgarage ist von der Baurechtsnehmerin stets in gutem Zustand im Sinne 
der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu e rhalten. Die 
Baurechtsnehmerin hat auf ihre Kosten und Gefahr st ets für eine feuersichere 
und allen sicherheitstechnischen Anforderungen ents prechende Ausführung 
und Ausgestaltung der Tiefgarage Sorge zu tragen. 
 
Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, die Tiefgar age während der Laufzeit 
dieses Vertrages ausreichend gegen Brandschaden zu versichern. Wird die 
Tiefgarage durch einen Brand ganz oder teilweise ze rstört, so hat die 
Baurechtsnehmerin sie wieder herzustellen. Entspric ht die Baurechtsnehmerin 
diesem Punkt innerhalb einer von der Baurechtsgeber in festzusetzenden, 
ausreichend bemessenen Frist trotz Mahnung nicht od er nur ungenügend, so ist 
die Baurechtsgeberin berechtigt, die erforderlichen  Arbeiten auf Kosten und 
Gefahr der Baurechtsnehmerin vorzunehmen. 
 
 

VIII. 
Eignung und Haftung  

 
Die Baurechtsnehmerin erklärt ausdrücklich, dass si e die Lage und 
Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes genau kennt . Sie kann daher aus 
diesem Titel gegenüber der Baurechtsgeberin keine w ie immer gearteten und 
namenhabenden Schadenersatz- oder Gewährleistungsan sprüche geltend 
machen. 
 
Für alle auf dem Vertragsgegenstand eintretenden Sc häden dritter Personen 
haftet die Baurechtsnehmerin. Sie ist verpflichtet,  die Baurechtsgeberin für alle 
diesbezüglichen Ansprüche und Forderungen schad- un d klaglos zu halten. 
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Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, die der Bau rechtsgeberin als 
Grundeigentümerin gemäß § 93 der Straßenverkehrsord nung 1960 idgF. 
(Pflichten der Anrainer) obliegenden Verpflichtunge n zu übernehmen und auf 
ihre Kosten und Gefahr zu erfüllen und auch die son stigen, in diversen Gesetzen 
angeführten Eigentümerverpflichtungen wahrzunehmen,  soweit sie nicht 
ohnedies den Bauwerkseigentümer betreffen. Sie hat die Baurechtsgeberin 
hinsichtlich Schäden und Nachteile aller Art aus di esem Titel schad- und klaglos 
zu halten. 
 
Die vertragliche Überbindung dieser Pflichten behäl t sich die Baurechtsnehmerin 
jedoch vor.  
 
 

IX. 
Erlöschen des Baurechtes  

 
Wenn die Baurechtsnehmerin mit der Bezahlung des ve reinbarten Bauzinses 
durch zwei aufeinander folgende Jahre im Rückstand ist, ist die 
Baurechtsgeberin berechtigt, gemäß § 4 des Gesetzes  vom 26.4.1912, RGBl.Nr.86 
(Baurechtsgesetz) i.d.g.F., das Baurecht für erlosc hen zu erklären. Sie muss 
jedoch die Baurechtsnehmerin mindestens acht Wochen  vorher von dieser 
Absicht schriftlich in Kenntnis setzen.  
 
Das Erlöschen des Baurechtes wird durch eingeschrie benen Brief der 
Baurechtsgeberin festgestellt. Die Baurechtsnehmeri n verpflichtet sich bereits 
heute, der Baurechtsgeberin in diesem Falle innerha lb von vier Wochen ab 
Aufforderung eine diesbezügliche grundbuchsfähige U rkunde vorzulegen. 
 
Abgesehen von diesem Fall des Erlöschens erlischt d as Baurecht jedenfalls mit 
dem Zeitablauf gemäß Punkt II. dieses Vertrages. 
 
 

X. 
Heimfall und Entschädigung  

 
1.  Bei Erlöschen des Baurechtes an dem unter Punkt  II. dieses Vertrages näher 

bezeichnete Grundstück fällt das Bauwerk gemäß § 9 Abs.1 des Gesetzes vom 
26.4.1912, RGBl.Nr. 86 (Baurechtsgesetz) i.d.g.F. a n den Grundeigentümer. 
Gesetzliche Pfand- und Vorzugsrechte, die auf dem B aurecht haften, gehen 
auf das Grundstück über, sobald das Baurecht erlisc ht. Die Baurechtsgeberin 
hat der Baurechtsnehmerin unter Bedachtnahme auf di e Bestimmungen der 
beiden nachfolgenden Absätze eine Entschädigung in der Höhe eines 
Viertteiles des vorhandenen Bauwertes zu leisten. D er vorhandene Zeitwert ist 
von einem von beiden Vertragsteilen einvernehmlich zu bestimmenden 
Sachverständigen zu ermitteln. 

 
2.  Beim Erlöschen des Baurechtsvertrages gemäß Pun kt IX. dieses Vertrages 

gelten die von der Baurechtsgeberin allenfalls mitz uübernehmenden 
grundbücherlichen Lasten als mit diesem Zeitpunkt f ällig gewordene 
Forderung der Baurechtsgeberin gegen die Baurechtsn ehmerin. 

 
3.  Die Baurechtsgeberin ist berechtigt, die Entsch ädigungsleistung gemäß Abs.1 

zunächst zur Abdeckung offener Bauzinsforderungen, zur Befriedigung der 
Pfandgläubiger und der sonst am Baurecht dinglich B erechtigten sowie zur 
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Bezahlung von Steuern, Abgaben und anderen öffentli chen Lasten zu 
verwenden, für welche die Baurechtsliegenschaft haf tet. 

 
Der sodann noch verbleibende Restentschädigungsbetr ag wird der 
Baurechtsnehmerin binnen 14 Tagen nach Durchführung  der Löschung des 
Baurechtes im Grundbuch ausbezahlt.  
 
Für den Fall, dass in den letzten 10 Jahren vor Abl auf des Baurechtes 
Sanierungen der auf dem unter Punkt II. dieses Vert rages näher bezeichneten 
Grundstück errichteten Bauwerke notwendig werden, w ird vereinbart, dass die 
Baurechtsnehmerin Darlehen, die zur Finanzierung di eser Sanierungen 
erforderlich sind, mit Zustimmung der Baurechtsgebe rin mit der Wirkung 
aufnehmen darf, dass die Baurechtsgeberin bei Erlös chen des Baurechtes die 
noch offenen Sanierungsdarlehen zur Zahlung übernim mt und die 
Baurechtsnehmerin diesbezüglich schad- und klaglos hält.  
 
Die von der Baurechtsnehmerin von den Mietern für d ie auf dem unter Punkt II. 
dieses Vertrages näher bezeichneten Grundstück zu e rrichtenden Tiefgarage 
eingehobenen Finanzierungsbeiträge dienen der Finan zierung der 
Herstellungskosten und verbleiben auch nach Erlösch en des Baurechtes der 
Baurechtsnehmerin. 
 
Bei Nichterfüllung bzw. Nichteinhaltung der Bestimm ungen gemäß der Punkte 
VI. und VII. dieses Vertrages behält sich die Baure chtsgeberin die Forderung auf 
Rückübertragung des Baurechtes vor, wenn die Baurec htsnehmerin den 
vertragsmäßigen Zustand trotz Aufforderung innerhal b der gesetzten Frist nicht 
herstellt. 
 
Die Baurechtsgeberin ist berechtigt, die Übertragun g des Baurechtes auf sich zu 
verlangen, wenn die Baurechtsnehmerin in Konkurs ge rät, wenn über sie ein 
Ausgleichsverfahren eröffnet wird, wenn sie sich au flöst oder in Liquidation 
befindet. Desgleichen wenn die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung 
der Baulichkeiten angeordnet wird. 
 
 

XI. 
Abtretung von Rechten und Vorkaufsrecht  

 
Die Baurechtsnehmerin ist nur dann berechtigt, alle  Rechte oder Teile von 
Rechten, die aus diesem Vertrage entstehen, an drit te Personen entgeltlich oder 
unentgeltlich zu übertragen, wenn sie vorher von de r Baurechtsgeberin die 
schriftliche Zustimmung hiezu eingeholt hat. Die Üb erlassung von Rechten aus 
diesem Vertrage, die sich infolge gesellschaftsrech tlicher Veränderungen der 
Baurechtsnehmerin notwendigerweise ergeben sollten,  bedarf jedoch keiner 
Zustimmung der Baurechtsgeberin, ist ihr aber schri ftlich bekanntzugeben. 
 
Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich, die Baurec htseinlage mit Ausnahme 
der für die Bautenfinanzierung und für die Erhaltun g der Bauwerke 
erforderlichen Darlehen und Kredite sowie mit Ausna hme von Dienstbarkeiten, 
die im Zuge der Verbauung des unter Punkt II. diese s Vertrages näher 
bezeichneten Grundstückes allenfalls erforderlich w erden, nicht zu belasten. 
 
Die Baurechtsnehmerin räumt der Baurechtsgeberin fü r alle Arten der 
Veräußerung des Baurechtes samt Zugehör das auf der  neu zu eröffnenden 
Baurechtseinlage bücherlich sicherzustellende Vorka ufsrecht (§§ 1072 - 1076 
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ABGB) ein und die Baurechtsgeberin nimmt diese Rech tseinräumung an. Die 
Einräumung dieses Vorkaufsrechtes erfolgt unentgelt lich. 
 
Vor Durchführung von Grundabtretungen hat die Baure chtsgeberin das 
Einverständnis der Baurechtsnehmerin einzuholen.  
 
 

XII. 
Laesio enormis  

 
Die Vertragspartner erklären, dass Leistung und Geg enleistung in einem 
ortsüblichen und angemessenen Verhältnis zueinander  stehen und sie auch bei 
Vorliegen des Tatbestandes nach § 934 ABGB diesen V ertrag abgeschlossen 
hätten. 
 
 
 
 
 
 

XIII. 
Schriftlichkeit  

 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtsverb indlich zu sein, der 
Schriftlichkeit. Nebenabreden gelten als nicht getr offen, wenn sie nicht 
schriftlich vereinbart wurden. 
 

XIV. 
Vertragskosten  

 
Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchf ührung dieses Vertrages 
verbundenen Kosten, Gebühren und Steuern trägt die Baurechtsnehmerin. 
 
Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Ver tretung hat jede 
Vertragspartnerin selbst zu tragen. 
 
Für Gebührenbemessungszwecke wird festgestellt, das s die Baurechtsnehmerin 
den Vertrag selbst erstellt hat. 
 
 

XV. 
Gerichtsstand  

 
Für alle aus diesem Baurechtsvertrag allenfalls ent springenden Streitigkeiten 
wird der Gerichtsstand des sachlich zuständigen Ger ichtes in Linz vereinbart. 

 
 

XVI. 
Urkunden  

 
Die Vertragsurkunde wird in einem Original errichte t. Die Originalurkunde 
verbleibt der Baurechtsgeberin. Die Baurechtsnehmer in erhält eine beglaubigte 
Ablichtung. 
 
 

XVII. 
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Eidesstattliche Erklärung  
Genehmigungen  

 
Die Vertragspartnerinnen erklären hiemit an Eides S taat, Deviseninländer im 
Sinne der österreichischen Devisengesetzgebung zu s ein. 
 
Die Baurechtsnehmerin erklärt, ein österreichisches  Unternehmen mit Sitz und 
Ver–mögen im Inland zu sein, dessen Gesellschaftska pital sich in inländischem 
Besitz befindet. 
 
Die Baurechtsnehmerin erklärt gemäß § 16 (1) lit. 3 . Oö. Grundverkehrsgesetz 
1994 i.d.F. der Oö. Grundverkehrsgesetz-Novelle 200 2 (LGBl. 85/2002) hiemit 
schriftlich, dass der Rechtserwerb nach diesem Land esgesetz genehmigungsfrei 
zulässig ist. Der Unterzeichneten (Baurechtsnehmeri n) sind im vollen Umfang 
die Strafbestimmungen des § 35 Oö. Grundverkehrsges etz 1994 sowie allfällige 
zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit des 
Rechtsgeschäfts, Rückabwicklung) bekannt. 
 
 

XVIII. 
Genehmigung  

 
Dieser Baurechtsvertrag wurde in der Sitzung des Ge meinderates der Gemeinde 
Puchenau vom 24.5.2011 genehmigt und beschlossen un d bedarf keiner 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 

XVIII. 
Einverleibungsklausel  

 
Die Gemeinde Puchenau und die NEUE HEIMAT Gemeinnüt zige Wohnungs- und 
SiedlungsgesmbH., erteilen aufgrund dieses Baurecht svertrages ihre 
ausdrückliche und unwiderrufliche Einwilligung, das s  
 
I. das Grundstück 36/18 vom Gutsbestand der Liegens chaft EZ 1230 Grundbuch 

45619 Puchenau lastenfrei ab- und unter Mitübertrag ung des 
Eigentumsrechtes der Baurechtsgeberin einer hiefür neu zu eröffnenden 
Einlagezahl des Grundbuches 45619 Puchenau (Stammei nlage) 
zugeschrieben werde, 

 
II. im Lastenblatt der neu eröffneten Einlagezahl d es Grundbuches 45619 

Puchenau (Stammeinlage) das Gesuch um Eintragung ei nes Baurechtes 
angemerkt werde,  

 
III. 1. im Lastenblatt der neu eröffneten Einlageza hl des Grundbuches 45619 

Puchenau (Stammeinlage) im Range der Anmerkung OZ . ................. das 
Baurecht bis einschließlich 31.5.2111 an der Baurec htseinlage EZ ........... 
Grundbuch 45619 Puchenau einverleibt werde, 

 
2. für das Baurecht bis 31.5.2111 die Baurechtseinl age EZ ......... Grundbuch 

45619 Puchenau eröffnet werde und in dieser 
 

a) im Eigentumsblatt das Baurecht für die NEUE HEIM AT Gemeinnützige 
Wohnungs- und SiedlungsgesmbH., FN 75578 w, zur Gän ze einverleibt 
werde und 
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b) im Lastenblatt das Vorkaufsrecht nach Inhalt und  Umfang des 
Vertragspunktes XI. für die Gemeinde Puchenau einve rleibt werde. 

 
 
 
Puchenau, am Linz, am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I E N S T B A R K E I T S V E R T R A G  
 
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen  
 
1. der Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puc henau, einerseits und 
 
2. der NEUE HEIMAT Oberösterreich Gemeinnützige Woh nungs- und 

SiedlungsgesmbH., Gärtnerstraße 9, 4020 Linz, FN 75 578 w, im folgenden 
kurz: NEUE HEIMAT genannt, andererseits, wie folgt:   

 
 

I. 
 
Die Gemeinde Puchenau ist alleinige Eigentümerin de r Liegenschaft EZ 1230 
Grundbuch 45619 Puchenau, zu deren Gutsbestand u.a.  das Grundstück 36/18 
gehört.  
 
Das Grundstück 36/18 wird vom Gutsbestand der Liege nschaft EZ 1230 des 
Grundbuches 45619 Puchenau lastenfrei unter Mitüber tragung des 
Eigentumsrechtes der Gemeinde Puchenau ab- und eine r neu zu eröffnenden 
Einlagezahl (Stammeinlage) desselben Grundbuches zu geschrieben werden.  
 
Die Gemeinde Puchenau wird der NEUE HEIMAT an dem G rundstück 36/18 bzw. 
an der hiefür neu zu eröffnenden Einlagezahl (Stamm einlage) das Baurecht 
einräumen.  
 
Die NEUE HEIMAT wird auf dem Grundstück 36/18 u.a. einen Platz samt 
Überdachung errichten.  
 
 

II. 
 
Der auf dem Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puchen au zu errichtende Platz 
samt Überdachung soll der Allgemeinheit hinsichtlic h des Begehens jederzeit 
und unentgeltlich wie ein öffentliches Gut zur Verf ügung stehen.  
 
Die NEUE HEIMAT räumt daher für sich und ihre Recht snachfolger im Baurecht 
an dem Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puchenau bz w. der hiefür noch zu 
eröffnenden Baurechtseinlage desselben Grundbuches der Gemeinde Puchenau 
auf immerwährende Zeiten das künftig unentgeltliche  Recht ein, den 
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vorbezeichneten Platz samt Überdachung durch Begehe n durch die 
Allgemeinheit benützen zu lassen.  
 
 

III. 
 
Der auf dem Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puchen au zu errichtende Platz 
samt Überdachung soll weiters von der Gemeinde Puch enau und von dieser 
namhaft gemachten Berechtigten befahren werden könn en.   
 
Die NEUE HEIMAT räumt daher für sich und ihre Recht snachfolger im Baurecht 
an dem Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puchenau bz w. der hiefür noch zu 
eröffnenden Baurechtseinlage desselben Grundbuches der Gemeinde Puchenau 
auf immerwährende Zeiten das künftig unentgeltliche  Recht ein, den 
vorbezeichneten Platz selbst zu befahren bzw. von d er Gemeinde Puchenau 
namhaft gemachten Berechtigten mit Kraftfahrzeugen bis zu einem 
Gesamtgewicht von maximal 3,5 t befahren zu lassen.   
 
 

IV.  
 
Diese vorstehenden Rechtseinräumungen werden ausdrü cklich und 
rechtsverbindlich von der Gemeinde Puchenau angenom men, die 
grundbücherliche Sicherstellung vereinbart und dies e Rechte als Dienstbarkeit 
des Gehrechtes (Pkt. II.) und als Dienstbarkeit des  Fahrtrechts (Pkt. III.) bestellt.  
 
 

V. 
 
Die Einräumung der vorstehenden Dienstbarkeiten erf olgt unentgeltlich.  
 
Zu Gebührenbemessungszwecken wird der Wert dieser D ienstbarkeiten für die 
Gemeinde Puchenau mit € 70,00 bewertet sowie festge halten, dass der Vertrag 
von der Gemeinde Puchenau errichtet und hiefür kein  gesondertes Entgelt 
entrichtet worden ist.  
 
 

VI. 
 
Die mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vert rages verbundenen Kosten 
und Gebühren trägt die Gemeinde Puchenau zur Gänze.  Die Gemeinde Puchenau 
hält die NEUE HEIMAT diesbezüglich schad- und klagl os.  
 
Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Ver tretung hat jede Vertragspartei 
selbst zu tragen.  
 
 

VII. 
 
Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, we lches nach der Verbücherung 
für die Gemeinde Puchenau bestimmt ist, während die  NEUE HEIMAT eine 
beglaubigte Fotokopie erhält.  
 
 

VIII. 
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Die NEUE HEIMAT hat für die Vergebührung und Verbüc herung dieses Vertrages 
Sorge zu tragen. 
 
Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag s ind auf die jeweiligen 
Rechtsnachfolger zu überbinden. 
 
 
 

IX. 
 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtsverb indlich zu sein, der 
Schriftlichkeit. Nebenabreden gelten als nicht getr offen, wenn sie nicht 
schriftlich vereinbart wurden. 
 
 

X. 
 
Dieser Dienstbarkeitsvertrag wurde in der Sitzung d es Gemeinderates der 
Gemeinde Puchenau vom 24.5.2011 genehmigt und besch lossen und bedarf 
keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 

XI. 
 
Die Gemeinde Puchenau verpflichtet sich, sämtliche Maßnahmen des Betriebes, 
der Erhaltung und Instandhaltung des Platzes samt Ü berdachung selbst 
durchzuführen oder im eigenen Namen zu beauftragen und sämtliche Kosten 
hiefür zur Gänze allein zu tragen.  
 
Insbesondere die Pflichten gemäß Punkt VIII. 2. und  3. Absatz des 
Baurechtsvertrages vom ……………. werden seitens der NE UE HEIMAT der 
Gemeinde Puchenau überbunden bzw. von dieser überno mmen.  
 
 

XII. 
 
Die Vertragsparteien erteilen hiemit ihre ausdrückl iche Einwilligung bzw. 
Zustimmung, dass aufgrund dieses Vertrages und ohne  weiteres Einvernehmen 
ob der für das Grundstück 36/18 Grundbuch 45619 Puc henau noch zu 
eröffnenden Baurechtseinlage nachstehende Grundbuch seintragungen 
vorgenommen werden können: 
 
1.  Die Dienstbarkeit des Gehrechtes über Grundstüc k 36/18 im Sinne und 

Umfange des Punktes II. wird zugunsten der Gemeinde  Puchenau 
einverleibt.  

 
2.  Die Dienstbarkeit des Fahrtrechtes über Grundst ück 36/18 im Sinne und 

Umfange des Punktes III. wird zugunsten der Gemeind e Puchenau 
einverleibt.  

 
 
Puchenau, am Linz, am 
 
 
Für die Gemeinde Puchenau: Für die NEUE HEIMAT: 
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D I E N S T B A R K E I T S V E R T R A G  
 
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen  
 
1. der Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puc henau, als Verwalterin des 

öffentlichen Gutes, vertreten durch ihre gesetzlich en Vertreter,  
 
2. der Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puc henau, und 
 
3. der NEUE HEIMAT Oberösterreich Gemeinnützige Woh nungs- und 

SiedlungsgesmbH., Gärtnerstraße 9, 4020 Linz, FN 75 578 w, im folgenden 
kurz: NEUE HEIMAT genannt, wie folgt:  
 

 
I. 

 
Die Liegenschaft EZ 551 Grundbuch 45619 Puchenau, z u deren Gutsbestand u.a. 
die Gst. 36/4, 36/5 und 36/6 gehören, sind öffentli ches Gut der Gemeinde 
Puchenau.  
 
Die Gemeinde Puchenau ist alleinige Eigentümerin de r Liegenschaft EZ 1230 
Grundbuch 45619 Puchenau, zu deren Gutsbestand u.a.  die Gst. 36/12 und 36/18 
gehören.  
 
Das Gst. 36/18 wird vom Gutsbestand der Liegenschaf t EZ 1230 des 
Grundbuches 45619 Puchenau lastenfrei unter Mitüber tragung des 
Eigentumsrechtes der Gemeinde Puchenau ab- und eine r neu zu eröffnenden 
Einlagezahl (Stammeinlage) desselben Grundbuches zu geschrieben werden.  
 
Die Gemeinde Puchenau wird der NEUE HEIMAT an dem G st. 36/18 bzw. an der 
hiefür neu zu eröffnenden Einlagezahl (Stammeinlage ) das Baurecht einräumen.  
 
 

II. 
 
Die NEUE HEIMAT ist alleinige Eigentümerin der Lieg enschaft EZ 1203 
Grundbuch 45619 Puchenau, bestehend aus dem Gst. 29 /3. Auf diesem 
Grundstück errichtet die NEUE HEIMAT unter der Beze ichnung „BV 289, 
Puchenau“ ein Wohn- und Geschäftszentrum.  
 
Auf dem Baurechtsgrundstück 36/18 wird die NEUE HEI MAT einen Platz samt 
Überdachung errichten.  
 
 

III. 
 
Die nördlichen Lichtschächte und Laubengänge des vo n der NEUE HEIMAT auf 
dem Gst. 29/3 errichteten Wohn- und Geschäftszentru ms sind auf den 
Grundstücken 36/4 und 36/6 gelegen.  
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Die Gemeinde Puchenau als Verwalterin des öffentlic hen Gutes räumt daher für 
sich und ihre Rechtsnachfolger an den Gst. 36/4 und  36/6 Grundbuch 45619 
Puchenau der NEUE HEIMAT und deren Rechtsnachfolger n im Eigentum des 
Gst. 29/3 Grundbuch 45619 Puchenau auf immerwährend e Zeiten das künftig 
unentgeltliche Recht der Duldung der Lichtschächte und Laubengänge ein.  
 
 

IV. 
 
Die auf dem Gst. 36/5 und auf Gst. 36/4 gelegenen, im beigehefteten, einen 
integrierenden Bestandteil dieses Dienstbarkeitsver trages darstellenden Plan ./A 
ersichtlichen 24 PKW-Abstellplätze sowie das ebenfa lls in dem vorgenannten 
Plan ersichtliche, auf Gst. 36/5 situierte Müllhaus  sollen den Mietern des von der 
NEUE HEIMAT auf dem Gst. 29/3 Grundbuch 45619 Puche nau errichteten Wohn- 
und Geschäftszentrums zur Verfügung stehen.  
 
Die Gemeinde Puchenau als Verwalterin des öffentlic hen Gutes räumt daher für 
sich und ihre Rechtsnachfolger an den Gst. 36/4 und  36/5 der NEUE HEIMAT und 
deren Rechtsnachfolgern im Eigentum des Gst. 29/3 G rundbuch 45619 Puchenau 
auf immerwährende Zeiten das künftig unentgeltliche  Recht ein, die im 
beigehefteten, einen integrierenden Bestandteil die ses Dienstbarkeitsvertrages 
darstellenden Plan ./A ersichtlichen 24 PKW-Abstell plätze zu benützen bzw. 
durch deren Mieter des auf dem Gst. 29/3 situierten  Wohn- und 
Geschäftszentrums benützen zu lassen. 
 
Die Gemeinde Puchenau als Verwalterin des öffentlic hen Gutes räumt daher 
weiters für sich und ihre Rechtsnachfolger und dere n Rechtsnachfolgern im 
Eigentum des Gst. 29/3 Grundbuch 45619 Puchenau am Gst. 36/5 der NEUE 
HEIMAT auf immerwährende Zeiten das künftig unentge ltliche Recht ein, das im 
beigehefteten, einen integrierenden Bestandteil die ses Dienstbarkeitsvertrages 
darstellenden Plan ./A ersichtliche Müllhaus zu ben ützen bzw. durch deren 
Mieter des auf dem Gst. 29/3 situierten Wohn- und G eschäftszentrums benützen 
zu lassen. 
 
 

V.  
 
Zwei Stützen der von der NEUE HEIMAT über dem Platz  auf dem 
Baurechtsgrundstück 36/18 zu errichtenden Überdachu ng stehen auf dem Gst. 
36/12.  
 
Die Gemeinde Puchenau räumt daher für sich und ihre  Rechtsnachfolger im 
Eigentum des Gst. 36/12 der NEUE HEIMAT und deren R echtsnachfolgern im 
Baurecht am Gst. 36/18 auf immerwährende Zeiten das  künftig unentgeltliche 
Recht der Duldung dieser Stützen der Platzüberdachu ng ein.  
 
 

VI. 
 
Diese vorstehenden Rechtseinräumungen werden ausdrü cklich und 
rechtsverbindlich von der NEUE HEIMAT angenommen, d ie grundbücherliche 
Sicherstellung vereinbart und diese Rechte als Dien stbarkeit der Duldung (Pkt. 
III. u. V.), als Dienstbarkeit des Gebrauches (Pkt.  IV.) bestellt. 
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VII. 
 
Die Einräumung der vorstehenden Dienstbarkeiten erf olgt unentgeltlich.  
 
Zu Gebührenbemessungszwecken wird der Wert dieser D ienstbarkeiten für die 
NEUE HEIMAT mit € 70,00 bewertet sowie festgehalten , dass der Vertrag von der 
NEUE HEIMAT errichtet und hiefür kein gesondertes E ntgelt entrichtet worden 
ist.  
 
 

VIII.  
 

Die Rechtserwerberin erklärt gemäß § 16 (1) lit. 3.  Oö. Grundverkehrsgesetz 1994 
i.d.F. der Oö. Grundverkehrsgesetz-Novelle 2002 (LG Bl. 85/2002) hiemit 
schriftlich, dass der Rechtserwerb nach diesem Land esgesetz genehmigungsfrei 
zulässig ist. Der Unterzeichneten (Rechtserwerber) sind im vollen Umfang die 
Strafbestimmungen des  
§ 35 Oö. Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer 
unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit des Rechtsgeschä ftes, Rückabwicklung) 
bekannt. 

 
 

IX.  
 

Die mit der Errichtung und Verbücherung dieses Vert rages verbundenen Kosten 
und Gebühren trägt die NEUE HEIMAT zur Gänze. Die N EUE HEIMAT hält die 
Gemeinde Puchenau diesbezüglich schad- und klaglos.   
 
Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Ver tretung hat jede Vertragspartei 
selbst zu tragen.  
 
 

X. 
 
Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, we lches nach der Verbücherung 
für die NEUE HEIMAT bestimmt ist, während die Gemei nde Puchenau eine 
beglaubigte Fotokopie erhält.  
 
 

XI. 
 
Die NEUE HEIMAT hat für die Vergebührung und Verbüc herung dieses Vertrages 
Sorge zu tragen. 
 
Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag s ind auf die jeweiligen 
Rechtsnachfolger zu überbinden. 
 
 

XII. 
 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtsverb indlich zu sein, der 
Schriftlichkeit. Nebenabreden gelten als nicht getr offen, wenn sie nicht 
schriftlich vereinbart wurden. 
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XIII. 
 
Dieser Dienstbarkeitsvertrag wurde in der Sitzung d es Gemeinderates der 
Gemeinde Puchenau vom 24.5.2011 genehmigt und besch lossen und bedarf 
keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 

XIV. 
 
Die Vertragsparteien erteilen hiemit ihre ausdrückl iche Einwilligung bzw. 
Zustimmung, dass aufgrund dieses Vertrages und ohne  weiteres Einvernehmen 
nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen wer den können: 
 
1.  Ob EZ 551 Grundbuch 45619 Puchenau:  
 
a.) Die Dienstbarkeit der Duldung von Lichtschächte n und Laubengängen auf 

Gst. 36/4 und 36/6 im Sinne und Umfange des Punktes  III. wird zugunsten 
des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes 29/3 Gr undbuch 45619 
Puchenau einverleibt.  

 
b.) Die Dienstbarkeit des Gebrauches von 24 PKW-Abs tellplätzen auf Gst. 36/4 

und 36/5 im Sinne und Umfange des Punktes IV. wird zugunsten des 
jeweiligen Eigentümers des Grundstückes 29/3 Grundb uch 45619 Puchenau 
einverleibt.  

 
c.) Die Dienstbarkeit des Gebrauches des Müllhaus a uf 36/5 im Sinne und 

Umfange des Punktes IV. wird zugunsten des jeweilig en Eigentümers des 
Grundstückes 29/3 Grundbuch 45619 Puchenau einverle ibt.  

 
2.  Ob EZ 1230 Grundbuch 45619 Puchenau:  
 
Die Dienstbarkeit der Duldung der Stützen der Platz überdachung auf Gst. 36/12 
im Sinne und Umfange des Punktes V. wird zugunsten des jeweiligen 
Bauberechtigten der für das Gst. 36/18 Grundbuch 45 619 Puchenau noch zu 
eröffnenden Baurechtseinlage einverleibt.  
 
 
 
Puchenau, am Linz, am 
 
 
Für die Gemeinde Puchenau: Für die NEUE HEIMAT: 
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V E R E I N B A R U N G 
 
 
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen  
 
1.  NEUE HEIMAT Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlun gsgesmbH., 

Gärtnerstraße 9, 4020 Linz, FN 75578 w, im folgende n kurz: NEUE HEIMAT 
genannt und 

 
2.  Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puchen au, wie folgt:  
 
 

I. 
 
Die Gemeinde Puchenau ist alleinige Eigentümerin de r Liegenschaft EZ 1230 
Grundbuch 45619 Puchenau, zu deren Gutsbestand u.a.  das Gst. 36/18, gehört.  
 
Das Gst. 36/18 wird vom Gutsbestand der Liegenschaf t EZ 1230 des 
Grundbuches 45619 Puchenau lastenfrei unter Mitüber tragung des 
Eigentumsrechtes der Gemeinde Puchenau ab- und eine r neu zu eröffnenden 
Einlagezahl (Stammeinlage) desselben Grundbuches zu geschrieben werden.  
 
Die Gemeinde Puchenau wird der NEUE HEIMAT an dem G st. 36/18 bzw. an der 
hiefür neu zu eröffnenden Einlagezahl (Stammeinlage ) das Baurecht einräumen.  
 
 

II. 
 
Die NEUE HEIMAT wird auf dem Baurechtsgrundstück 36 /18 im Auftrag der 
Gemeinde Puchenau einen Platz errichten. Die Errich tungskosten für den Platz 
(Aufbau ab Abdichtung der Tiefgarage und Oberfläche ngestaltung) betragen 
einschließlich Umsatzsteuer voraussichtlich ca. € 6 3.205,47.  
 
Die NEUE HEIMAT leistet für eine Fläche von 70 m², welche als Zugang zu den 
von der NEUE HEIMAT vermieteten Geschäftsflächen di ent, einen Kostenanteil in 
der Höhe von ca. € 10.100,00 (inkl. Ust.).  
 
Die NEUE HEIMAT wird dafür Sorge tragen, dass die A ufträge an die 
ausführenden Firmen so erteilt werden, dass die aus führenden Firmen der NEUE 
HEIMAT eine Rechnung über ca. € 10.100,00 (inkl. Us t.) und der Gemeinde 
Puchenau eine Rechnung über den Restbetrag legen.  
 
 

III. 
 
Die NEUE HEIMAT wird als Baurechtsnehmerin auf dem Gst. 36/18 in eigenem 
Namen eine Überdachung des Platzes errichten. Die E rrichtungskosten für die 
Überdachung betragen einschließlich Umsatzsteuer vo raussichtlich ca. € 
228.314,00. 
 
Die NEUE HEIMAT, die Gemeinde Puchenau und SPAR Öst erreichische 
Warenhandels-Aktiengesellschaft werden die Errichtu ngskosten für die 
Überdachung laut Endabrechnung zu je einem Drittel tragen. Auf die Gemeinde 
Puchenau entfällt sohin ein Betrag von voraussichtl ich ca. € 76.105,00 (inkl. 
Ust.).  
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IV. 

 
Die NEUE HEIMAT wird im Auftrag der Gemeinde Puchen au und auf deren 
Rechnung südlich an den Platz anschließend auf dem im Eigentum der 
Gemeinde Puchenau stehenden Grundstück 36/12 Grundb uch 45619 Puchenau 
eine Schleppplatte (Fläche A3) errichten. Die Erric htungskosten für die 
Schleppplatte betragen einschließlich Umsatzsteuer voraussichtlich € ca. 
49.350,00.  
 
 

V. 
 
Die Gemeinde Puchenau verpflichtet sich, die auf si e entfallenden (anteiligen) 
Errichtungskosten für die Überdachung (Pkt. III.) u nd die Errichtungskosten für 
die Schleppplatte (Pkt. IV.) laut Endabrechnung bin nen 4 Wochen nach 
Vorschreibung durch die NEUE HEIMAT an diese auf ei n noch 
bekanntzugebendes Konto zu überweisen.  
 
 

VI. 
 
Die Gemeinde Puchenau errichtet auf dem in ihrem Ei gentum stehenden Gst. 
36/12 Grundbuch 45619 Puchenau den Spielplatz „Golf platzwiese“. Da dieser 
Spielplatz auch den Mietern des BV 289, Puchenau, w elches die NEUE HEIMAT 
auf dem in ihrem Eigentum stehenden Gst. 29/3 Grund buch 45619 Puchenau 
errichtet, benützt werden wird, verpflichtet sich d ie NEUE HEIMAT, einen 
Kostenbeitrag in der Höhe von  
€ 20.000,00 (inkl. Ust.) binnen 4 Wochen nach diesb ezüglicher Vorschreibung 
durch die Gemeinde Puchenau an diese auf ein noch b ekanntzugebendes Konto 
zu überweisen.  
 
Die Errichtung des Weges zum Spielplatz „Golfplatzw iese“ wird von der NEUE 
HEIMAT in deren Namen und auf deren Rechnung nach A bstimmung mit der 
Gemeinde Puchenau in Auftrag gegeben werden.  
 
 

VII. 
 
Die NEUE HEIMAT errichtet im BV 289, Puchenau auf d em Gst. 29/3 Grundbuch 
45619 Puchenau im Erdgeschoß angrenzend an den Plat z ein Lokal (Cafe) und 
zwei Geschäfte.  
 
Die NEUE HEIMAT verpflichtet sich, in den Mietvertr ägen mit den Mietern des 
Lokales und der Geschäfte zu vereinbaren, dass seit ens der Mieter feste 
bauliche Einrichtungen (z.B.: Blumentröge, Windschu tz etc.) nur aufgestellt, 
nicht jedoch verankert werden dürfen und dass die M ieter zur vollständigen 
Entfernung dieser mobilen festen baulichen Einricht ungen verpflichtet sind, 
wenn in Abstimmung mit der Gemeinde Puchenau auf de m Platz 
Veranstaltungen (z.B.: Märkte, Konzerte, Lesungen e tc.) durchgeführt werden.  
 
 

VIII. 
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Diese Vereinbarung wurde in der Sitzung des Gemeind erates der Gemeinde 
Puchenau vom 24.5.2011 genehmigt und beschlossen un d bedarf keiner 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 
Linz, am Puchenau, am 
 
 
Für die NEUE HEIMAT: Für die Gemeinde 
Puchenau: 
 
 
 
Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den 
Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 26 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ) 
                  5 Gegenstimmen (GRÜNE) 
 
 
 
5. Neugestaltung der Golfplatzwiese - Beratung und Bes chlussfassung über 

a) Grundsatzbeschluss (Baubeschluss) 
b) Genehmigung des Projekts 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm Haderer 
 
Mit der Errichtung des Gartenstadtzentrums am nördlichen Rand der Puchenauer 
Golfplatzwiese schritt ein Prozess in die Realisierungsphase, der seit Jahrzehnten die 
Schaffung eines Ortszentrums für Puchenau zum Ziel hatte. Im Frühjahr 2012 wird neben 
dem im Oktober 2009 eröffneten Eurospar-Gebäude ein Wohn- und Geschäftsgebäude der 
Neue Heimat OÖ GmbH seine Tore öffnen und damit die Puchenauer Nahversorgung 
nachhaltig sichern. Zwischen den beiden Gebäuden entsteht ein überdachter Ortsplatz, der 
den Wunsch nach einem multifunktionellen Ortszentrum erfüllen wird. Im südlichen 
Anschluss an diese Bautätigkeiten bleibt dabei das 8000m² große Areal der Puchenauer 
Golfplatzwiese erhalten. Sie verbindet seit den 1980er-Jahren die beiden Gartenstädte I und 
II und ist eine wichtige Naherholungsfläche für die Puchenauer Bevölkerung.  
 
 
 
Mit der Neugestaltung dieses Areals beabsichtigt die Gemeinde Puchenau die Bedürfnisse 
der Bevölkerung in vielfacher Weise  zu berücksichtigen.  Die Golfplatzwiese soll neben ihrer 
bisherigen Funktion als Naherholungsraum im Sinne einer Spiel- und Freizeitfläche ein Ort 
zur generationenübergreifenden Begegnung sein. Mütter und Väter mit Kindern, 
Kindergärten und Schulklassen, Pfadfindergruppen, Hobbyfussballer, Jugendliche, Senioren,   
Vereine und viele mehr sollen das Areal für Probe-, Übungs-, Fest-, Bewerbs- und 
Veranstaltungsaktivitäten nutzen. Dabei muss eine naturnahe Gestaltung im Mittelpunkt 
stehen, um den natürlichen Lauf der Tier- und Pflanzenwelt im urbanen Raum erlebbar zu 
erhalten.    
 
 
 
Die Golfplatzwiese wurde nie einer Grünraumplanung unterworfen. Sämtliche Maßnahmen 
(inkl. der Errichtung des Spielplatzes) ergaben sich aus der Setzung von Einzelmaßnahmen. 
Folglich besteht das von diversen Baumbeständen umrandete Areal aus einem 
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Kinderspielplatz im Osten, mehreren grasbewachsenen Erdhügeln im Westen und einer 
großen Wiesenfläche, die diese Bereiche verbindet. Zwischen den Hügeln wurde im Jahr 
2005 ein Holzpavillon als Treffpunkt für Jugendliche errichtet. Der Großteil der Spielgeräte 
wurde Ende der 1980er-Jahre aus Holz errichtet. Viele dieser Geräte wurden über die Jahre 
stets gewartet und den aktuellen Sicherheitsrichtlinien angepasst. Mittlerweile ist der 
Erhaltungsaufwand mitunter allerdings schon so groß, dass eine Neuanschaffung ins Auge 
gefasst werden muss. Zudem hat sich das Angebot an Spielgeräten wesentlich verändert. 
So haben etwa Spielangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie ein barrierefreier 
Zugang zum Areal des Spielplatzes bisher nur wenig Berücksichtigung gefunden.   

 

Im Zuge der Baumaßnahmen für das Puchenauer Gartenstadtzentrum soll auch die 
Golfplatzwiese zum modernen Erholungsraum im urbanen Bereich entwickelt werden. 
Idealerweise schließen die Gestaltungsmaßnahmen mit der Eröffnung des Wohn- und 
Geschäftsgebäudes der Neue Heimat im Frühjahr 2012 ab. Zu diesem Zwecke wurden in 
zwei Bürgerabenden die Ideen und Bedürfnisse der Puchenauer Bevölkerung erfragt, aus 
denen folgende Planungsprinzipien hervorgingen: 

• Die Golfplatzwiese muss als Naherholungsfläche bestehen bleiben 
• Das Spielgelände muss naturnah gestaltet werden 
• Erde, Holz und Steine sollen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bieten 
• Höhlen, Gänge und Nischen aus Weiden und ähnlichem Geäst bieten Möglichkeiten 

zum Verstecken und sich zurückziehen 
• Sand, Lehm und Wasser laden zum Bauen und Gestalten 
• Spielgeräte sollen so gut wie möglich ins Gelände integriert werden 
• Sitzplätze jeglicher Art dienen als Treffpunkte und Begegnungsmöglichkeit 
• Die Nutzergruppen sollen an der Entstehung des Areals bestmöglich beteiligt werden 

Diesen Prinzipien folgend ergeben sich folgende Bereiche, die es zu  entwickeln gilt: 
• Der Waldbereich im Osten wird in seiner Form erhalten und mit standortgerechter 

Bestandsumwandlung als Naturerlebnisbereich bestehen bleiben.  
• Neuerrichtung eines Kleinkinderspielbereichs auf der Fläche unmittelbar südlich des 

Wohn- und Geschäftsgebäudes der Neue Heimat OÖ mit Sand- und 
Wasserspielbereich, Korbschaukel, Kleinkinderspielangeboten und 
Sitzgelegenheiten. 

• Errichtung eines 4m hohen „Schlittenhügels“ mit langer Rutsche, Spielplatztelefon, 
Holzburg, Klettersteinen, Seilelementen, uvm. im Westen des Areals. Dieser dient 
gleichzeitig als Aussichtspunkt über die gesamte Wiese. 

• Südlich davon Weidenirrgarten und Balancier-Elemente für Kinder im Volksschulalter 
• Südlich des Eurospargebäudes (östlicher Bereich der Wiese) wird ein Areal für 

Teenager und Jugendliche mit Unterstand, Tischtennistisch, Liegeflächen und 
entsprechenden Schaukel- und Bewegungselementen gestaltet. 

• Der südliche Teil der Wiese bleibt zum Fussballspielen, sowie für diverse 
Veranstaltungsaktivitäten oder etwa Bewerbe der Feuerwehr frei. 

• Der Bachbereich im Westen des Areals soll in seinem naturnahen Charakter 
(„Wildnis“) erhalten bleiben.  

• Das Wegekonzept sieht einen ausladenden Zugang vom Ortsplatz zur Golfplatzwiese 
vor, der problemlos mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahren werden kann. In 
weiterer Folge wird dieser Weg das gesamte Areal von Nord nach Süd durchdringen. 
Eine wassergebundene Schotterdecke wird die Befahrbarkeit bei allen 
Witterungsbedingungen gewährleisten. 

• Südlich des Ortsplatzes gilt es zwischen den beiden Gebäuden eine Höhendifferenz 
von 4m zu überwinden. Dies soll durch eine Hanggestaltung mit Sitzarena aus 
betonierten Stufenelementen erfolgen. 
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Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 15.09.2010 den Auftrag für 
Planungsarbeiten, Bauleitung und Bauabnahme an DI Dr. Wolfgang Eder vergeben. Der 
vorgelegte Plan wurde im Kulturausschuss sowie im Ausschuss für Soziales, Familien, 
Generationen und Integration diskutiert, bzw. beim Ideen- und Infoabend am 17. Februar 
2011 mit zahlreichen Puchenauerinnen und Puchenauern kritisch durchleuchtet.  Die 
eingearbeiteten Änderungen sind im beiliegenden Plan ersichtlich.  
 
 

„Gemäß § 43 der OÖ. GemO stelle ich aufgrund der Vo rberatungen im Ausschuss für 
Kultur vom 08.02.2011, im Ausschuss für Soziales, F amilien, Generationen und 
Integration vom 10.03.2011 sowie im Gemeindevorstan d vom 11.5.2011 den Antrag, 
der Gemeinderat wolle  

a) den Grundsatzbeschluss (Baubeschluss) für die Ne ugestaltung der 
Golfplatzwiese fassen und  

b) das Projekt nach den Plänen von DI Dr. Wolfgang Eder genehmigen.“  
 
 
 

 
 
 
GV Mag. Tischler meint, dass der gesamte Kleinkinderspielbereich eine Fehlplanung ist. 
Eine natürliche Beschattung ist nicht vorhanden und die Bewohner der angrenzenden 
Wohnungen könnten sich durch den „Lärm“ gestört fühlen. Der Schwerpunkt des 
Spielplatzes hätte seiner Meinung nach im Bereich der bestehenden großen Bäume entlang 
des Baches situiert werden sollen. 
Vzbgm Klemmer merkt an, dass die künftigen Bewohner des NH-Gebäudes darüber 
informiert sind, dass hier ein neuer Spielplatz entsteht. 
GV DI Zwettler bedankt sich bei der Gemeinde, insbesondere bei Herrn Mag. Lang, für die 
Begleitung dieses Projektes.  
GR Buchgeher meint, dass Vorschläge oder Bedenken hinsichtlich der Spielplatzplanung 
bereits bei den Informationsbesprechungen eingebracht werden hätten sollen.  
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GR Hemelmayr hält fest, dass der derzeitige Kleinkinderspielplatz an heißen Sommertagen 
auch jetzt nicht genutzt und in die Au ausgewichen wird.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag 
offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 26 Ja-Stimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ) 
                      4 Gegenstimmen (GV Mag. Tisch ler, GR DI Lindl, GR Dr. Sigart, ER Plank 

(GRÜNE)) 
                      1 Enthaltung (GR Mag. Gaisbau er (GRÜNE)) 
 
 
 
6. Linz AG Strom, Beratung und Beschlussfassung über A bschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages betreffend die Aufstellung einer Trafostation auf 
dem Grundstück 36/5, EZ 551, KG Puchenau 

   
Vorsitzender: Vzbgm. Achleitner 
Berichterstatter und Antragsteller: Bgm. Haderer 
 
Die künftigen Nutzer des neuen Gartenstadtzentrums haben einen erheblich höheren 
Strombedarf als ursprünglich von der Neue Heimat angenommen. Deshalb ist die Errichtung 
einer Trafostation im Nahbereich des Gebäudes notwendig.  
Die Trafostation kommt am Grundstück 36/5, EZ 551, öffentliches Gut der Gemeinde 
Puchenau zu liegen.  
Der Dienstbarkeitsvertrag für den Bestand und den Betrieb der Transformatorenstation wird 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Als einmalige Pauschalentschädigung hat die LINZ 
STROM GmbH  € 2.550,-- angeboten.  
 
Alles Nähere ist dem beiliegenden Dienstbarkeitsvertrag zu entnehmen.  
 
„Gemäß § 43 der OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag , der Gemeinderat wolle 
aufgrund der Vorberatungen im Gemeindevorstand vom 11. Mai 2011 nachstehenden 
Dienstbarkeitsvertrag mit der LINZ STROM GmbH absch ließen: 
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Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den 
Antrag offen durch Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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7. Allfälliges 
   
Es erfolgen keine Wortmeldungen. 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
Ende der Sitzung: 22:20 Uhr 
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............................................................                            ............................................................ 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) 
in der Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Wolfgang Haderer 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

ÖVP Gemeinderat     SPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

GRÜNE Gemeinderat     FPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 


